
Anhang 2

Aufgaben der Waisenkommission als Sozialbehörde

a) Beurteilung grundsätzlicher Fragestellungen der Sozialhilfe;

b) Erheben des Bedarfs von Leistungsangeboten für die Gesellschaftsangehörigen;

c) Beaufsichtigung des Sozialdienstes und Unterstützung in seiner Aufgabenerfüllung;

d) Festsetzung und Gewährung von Leistungen, soweit der Sozialdienst nicht 
abschliessend zuständig ist.

(Art. 17 ff Sozialhilfegesetz)


